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1. In den Klinikneubau werden 14 Kliniken einziehen.
Wie erfolgt die Nutzung der alten Räume bzw. Gebäu-
de? Warum erfolgt hier keine Nutzung als Büro-, La-
bor- oder Baufläche durch das Zentrum für neurowis-
senschaftliche Innovation und Technologie (ZENIT)?

- Die genannten Kliniken waren dezentral in unter-
schiedlichen Gebäuden untergebracht.  Schon alleine
diese Verteilung auf unterschiedliche Standorte verhin-
dert eine Nutzung durch ZENIT. Kerngedanke der Er-
weiterung ZENIT II ist, in unmittelbarer Nähe des be-
stehenden Bauwerkes ZENIT I Büro- und Arbeitsflä-
chen anzubieten, deren Nutzer dann die hochmoder-
nen Labore im Nebengebäude belegen können. Eine
unmittelbare Nähe von ZENIT I und II ist somit unab-
dingbar.

Beschluss Nr. 1:
Der Anregung wird
nicht gefolgt.

2. Mit Grund und Boden soll sparsam umgegangen wer-
den, dabei sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen (BauGB § 1a). Es wird
vorgeschlagen, als Grundsatz bei den Planungen ein
flächensparendes Bauen (intelligente Grundrisse) um-
zusetzen, z. B. durch eine 4-6 geschossige Bauweise
und Ausführung von Einstellflächen für Pkw nur als
Tiefgaragen oder Parkdecks/Parkhaus.

- Wird zur Kenntnis genommen. Die Anregungen
betreffen nicht die Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes, sondern den B-Plan bzw. die Vorberei-
tung konkreter Baumaßnahmen und sind in diesem
Rahmen zu beachten.

kein Beschluss erfor-
derlich




